
24. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses  für Finanzen
Gremium: Ausschuss für Finanzen
Sitzungstermin: Mittwoch, 23.03.2011, 17:00 Uhr
Ort, Raum: Plenarsaal, Stadtverwaltung Potsdam,  

Friedrich-Ebert-Str. 79-81

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung

2 Feststellung der Anwesenheit sowie der 
ordnungsgemäßen Ladung / Entscheidung über 
eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift 
des öffentlichen Teils der Sitzung vom 16.02.2011 / 
Feststellung der öffentlichen Tagesordnung

3 Informationen zur Haushaltslage der 
Landeshauptstadt Potsdam

4 Haushaltssatzung 2011

4.1 Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam 
für das Haushaltsjahr 2011

Verfasser: Oberbürgermeister, 
Servicebereich Finanzen und 
Berichtswesen
auch alle Ortsbeiräte

11/SVV/0025

4.1.1 Konzept zur Verknüpfung des Bildungsauftrages 
Naturkundemuseum mit Biosphäre und PIK

Fraktion CDU/ANW, Fraktion 
B90/Die Grünen, Fraktion SPD

10/SVV/0700

4.1.2 Straßenausbaubeitragssatzung Verfasser: Fraktionen Bündnis 
90/Die Grünen, FDP

10/SVV/0721

4.1.3 Kostenloses Schulessen Verfasser: Fraktion DIE LINKE
10/SVV/0778

4.1.4 Essensversorgung Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
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10/SVV/0829

4.1.5 Ermäßigtes bzw. kostenfreies Schulessen für die 
sogenannte "Werkstufe" der Schulen mit 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt

Fraktionen SPD, FDP

10/SVV/0863

4.1.6 Haushaltskonsolidierung fortsetzen Verfasser: Fraktion FDP
10/SVV/0982

4.1.7 Sicherung des Autonomen Frauenzentrums Gruppe Die Andere
10/SVV/1029

4.1.8 Entwässerungsanlagen Lendelallee Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
10/SVV/1057

4.1.9 Jugendförderung - Haushalt 2011 Verfasser: Jugendhilfeausschuss
11/SVV/0027

4.1.10 Kommunal finanzierter Lehrerersatzpool Fraktion FDP
11/SVV/0118

4.2 Eckwertebeschluss für die Planung des 
Haushaltsjahres 2012

Verfasser: Oberbürgermeister, 
Servicebereich Finanzen und 
Berichtswesen
auch alle Ortsbeiräte

11/SVV/0026

4.3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KIS für das 
Wirtschaftsjahr 2011

Verfasser: Oberbürgermeister, 
Kommunaler Immobilienservice
auch alle Ortsbeiräte

11/SVV/0034

4.4 Haushaltssicherungskonzept 2011 - 2014 Verfasser: Oberbürgermeister, 
Zentrale Steuerungsunterstützung
auch alle Ortsbeiräte

11/SVV/0037

4.5 Festsetzung der Höchstbetrages für die Aufnahme 
von Kassenkrediten

Oberbürgermeister, 
Servicebereich Finanzen und 
Berichtswesen

11/SVV/0106

4.6 Straßenbahnbeschaffung - Finanzierung Oberbürgermeister, 
Servicebereich Finanzen und 
Berichtswesen

11/SVV/0115
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4.7 Gebührensatzung der Musikschule der 
Landeshauptstadt Potsdam

Oberbügermeister, Musikschule

11/SVV/0123

4.8 Ergebnisse zum Bürgerhaushalt 2011 "Liste der 
Bürgerinnen und Bürger"

auch alle Ortsbeiräte

10/SVV/0920

5 Bürgerhaushalt

5.1 Quartiersfonds zur Ergänzung des Bürgerhaushalts Stadtverordnete Grimm, Herzberg 
und Boede, Die Andere

09/SVV/0536

5.2 Bürgerhaushalt weiterentwickeln Fraktion SPD
10/SVV/0865

5.3 Bürgerhaushalt Potsdam
Neuauflage Beteiligungskonzept Bürgerhaushalt 
Potsdam

Stadtverordneter Schüler als 
Vorsitzender der StVV und 
Beigeordneter fürZentrale 
Steuerung und Service
mit Änderungsantrag der Fraktion 
Grüne/B90

10/SVV/0887

6 Mitteilungen der Verwaltung

Nichtöffentlicher Teil

7 Feststellung der nicht öffentlichen Tagesordnung / 
Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen 
die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils der 
Sitzung vom 16.02.2011

8 Verkauf einer noch zu vermessenden Teilfläche des 
Grundstücks Breite Straße in Potsdam

Oberbürgermeister, 
Servicebereich Recht und 
Grundstücksmanagement

11/SVV/0103

9 Verkauf des Grundstücks Kurpromenade / 
Uferpromenade

Oberbürgermeister, 
Servicebereich Recht und 
Grundstücksmanagement

11/SVV/0124



Beschlussvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0025

Betreff: öffentlich

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2011

Erstellungsdatum 10.01.2011
Eingang 902: 10.01.2011

Einreicher: SB Finanzen und Berichtswesen 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

26.01.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2011 mit Haushaltsplan 
und Anlagen wird beschlossen. Die Haushaltssatzung hat folgenden Wortlaut (siehe Anlage).

Ergebnisse der Vorberatungen
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt

 abweichender Beschluss DS Nr.: Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

gemäß Anlage

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4



Begründung:

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Haushalt 2010 hat die Kommunalaufsicht darauf 
hingewiesen, dass die im Haushaltssicherungskonzept (HSK) fortgeführten und neu festgesetzten 
Maßnahmen nicht ausreichen, um die entstandenen Fehlbeträge abzubauen und dass hinsichtlich 
der Konsolidierungsbemühungen künftig besonderes Augenmerk auf die freiwilligen Leistungen zu 
richten ist. Für das Haushaltssicherungskonzept wurden die folgenden Auflagen erteilt:

1. Die zusätzlichen Maßnahmen, die für die Erreichung des auf das Jahr 2016 verkürzten 
Konsolidierungszeitraumes erforderlich sind, sind bei der Fortschreibung des 
Haushaltssicherungskonzeptes 2011 zu konkretisieren und in den mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanungszeitraum einzuarbeiten.

2. Aufteilung aller Aufwendungen in freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben für den 
Haushalt 2011.

3. Bericht über den Stand der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 mit Vorlage 
des Jahresabschlusses 2010.

4. Alle im Verlauf des Jahres 2010 entstehenden Mehrerträge, die keiner Zweckbindung 
unterliegen, sind grundsätzlich zur Reduzierung des Fehlbetrages einzusetzen.

Die Stadtverordnetenversammlung ist mit Beschluss vom 01.09.2010 den erteilten Auflagen 
beigetreten, daraus resultieren als HSK-Vorgaben für den aktuellen mittelfristigen Planungszeitraum 
(2011 – 2014) folgende Höchstfehlbeträge für den Ergebnishaushalt:

2011: - 22,0 Mio. EUR
2012: - 21,7 Mio. EUR
2013: - 13,7 Mio. EUR
2014: -   9,7 Mio. EUR.

Mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf 2011 können diese Zielvorgaben nicht konkret eingehalten 
werden. Nach aktueller Einschätzung zu den zu erwartenden Jahresergebnissen 2008 – 2010 kann 
aber davon ausgegangen werden, dass es gegenüber den Planungen zu verbesserten Ergebnissen 
kommen wird und sich somit die bis 2010 prognostizierten Fehlbeträge deutlich verringern werden 
und zumindest in Teilen durch Rücklagen aus den Vorjahren aufgefangen werden können.

Die Konsolidierungsbemühungen der Landeshauptstadt sollten trotzdem konsequent weiter verfolgt 
werden, um das Leistungsangebot für die Potsdamer Bürger – auch im freiwilligen Bereich - dauerhaft 
sicher stellen zu können.

Anlage:

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2011



Antrag

neue Fassung

Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

10/SVV/0700

öffentlich
Betreff:
Konzept zur Verknüpfung des Bildungsauftrages Naturkundemuseum mit Biosphäre und PIK

Erstellungsdatum 23.02.2011
Eingang 902: 23.02.2011

Einreicher: Fraktion CDU/ANW, Fraktion B90/Die Grünen, 
Fraktion SPD

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

06.10.2010 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam
19.10.2010 Ausschuss für Bildung und Sport
27.10.2010 Hauptausschuss
23.03.2011 Ausschuss für Finanzen

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Realisierungsstudie für die Verknüpfung des 
Naturkundemuseums mit der Biosphäre und dem PIK bis 2012 durch eine/n am Naturkundemuseum 
tätige Wissenschaftler/innen erstellen zu lassen. 

In der Studie sind konkrete Ausstellungsinhalte, potenzielle Projektplaner, Kosten, 
Finanzierungsmöglichkeiten sowie Raumanforderungen darzustellen.

Wir beantragen hierfür eine zunächst für den Zeitraum der Erarbeitung des wissenschaftlichen 
Konzeptes befristete Personalstelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Entgeltgruppe E 13 
mit einem Jahreswert von 61 T€.  Im Ergebnis des vorzulegenden Konzeptes wird über eine 
Verstätigung dieser Personalstelle mit dem Haushalt 2012 entschieden.

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Durch die Bündelung der vorhanden Potenziale der genannten Einrichtungen kann eine deutliche 
Verbesserung der Wissensvermittlung über sowie eine innovative Begleitung der 
Nachhaltigkeitsdebatte erreicht werden. 



Antrag
Neue Fassung

Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

10/SVV/0721

öffentlich
Betreff:
Straßenausbaubeitragssatzung

Erstellungsdatum 18.10.2010
Eingang 902:

Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, FDP

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

06.10.2010 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam  X

Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, einen Beschluss zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
für straßenbauliche Maßnahmen und von Kostenersatz für Grundstückszufahrten der Landeshauptstadt 
Potsdam (DS 06/SVV/0260) mit folgenden Änderungen vorzubereiten und der StVV im November zur 
Beschlussfassung vorzulegen:

§ 10, Abs. 1
Die Beitragspflichtigen (§ 8), mit Ausnahme der Landeshauptstadt Potsdam und ihrer 
Eigenbetriebe oder Eigengesellschaften, sind rechtzeitig vor Beginn einer Ausbaumaßnahme über 
die Art und deren Umfang sowie über die Höhe der zu erwartenden Kosten und die für das Grundstück

Gez. Nils Naber gez. Martina Engel-Fürstberger
Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzende

Fortsetzung des Beschlusstextes Seite 3

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt

 abweichender Beschluss DS Nr.: Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Die Beteiligungsmöglichkeiten und -rechte in einem Beteiligungsprozess sollten den Interessen von 
BürgerInnen oder InteressenvertreterInnen in hohem Maße Rechnung tragen und Berücksichtigung 
finden. Dabei sollte die Form der Beteiligung eine Mitbestimmung sein. Betroffene und Interessierte 
erhalten dadurch die Möglichkeit, bei der Entwicklung des Vorhabens, seiner Ausführung und 
Umsetzung mitzubestimmen.



Fortsetzung des Beschlusstextes:

voraussichtlich anfallenden Beiträge sowie mit dem Hinweis auf die Möglichkeit nach § 10 Abs.2 
schriftlich zu informieren. Dabei ist ihnen Gelegenheit zu geben, Stellung zu nehmen und Einwände 
zu äußern oder Vorschläge einzubringen. Die Beitragspflichtigen sind berechtigt, hierzu die 
Planungsunterlagen einzusehen.

§ 10, Abs. 2
Wenn eine Mehrheit der nach Abs. 1 zu Beteiliegenden innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung der Ausbaumaßnahme schriftlich widerspricht, ist die Angelegenheit der 
Stadtverordnetenversammlung vorzulegen.

§ 10 Abs. 3 wird zu § 10 Abs. 5

§ 10, Abs. 3 (neu)
Über das Ergebnis der Vorplanung werden die betroffenen Beitragspflichtigen in einer 
Informationsveranstaltung umfassend informiert. Dazu zählen die Aussagen zum geschätzten 
Beitragssatz (€/m²) und zum Termin der Beitragserhebung. Ggf. sind mehrere 
Folgeveranstaltungen notwendig. Alle Veranstaltungen sind zu protokollieren. In den neuen 
Ortsteilen sind die Ortsbeiräte zu beteiligen.

§ 10, Abs. 4
Die Anschreiben sind mit Empfangsbestätigung zu versenden und bürgerfreundlich zu 
gestalten. Sie sollen neben dem Hinweis auf die Möglichkeit für Anregungen und 
Einwendungen eine klare Votenabfrage enthalten sowie deutlich den Hinweis, dass 
Nichtbeantwortung als Zustimmung gewertet wird. Ebenfalls ist der Hinweis auf § 10 zu geben. 
Die städtische Grundstücke sind in diesem Stadium der Ermittlung zur evtl. Vorlage an die 
StVV neutral auszuweisen.



 

Antrag  Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

10/SVV/0778 

 
 öffentlich 
Betreff: 
Kostenloses Schulessen 

Erstellungsdatum 21.09.2010 

Eingang 902:  

Einreicher: Fraktion DIE LINKE 

  
 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium   

06.10.2010 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

 x 

 

Beschlussvorschlag:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, im Haushaltsentwurf 2011 die notwendigen Vorkehrungen zu 
treffen, um der neuen Auslegung der Härtefallregelung zum Schulessen gerecht werden zu können. 
 
 
 
Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 

 Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen  

auf der Rückseite 

  

Entscheidungsergebnis   

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS Nr.:   Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   

 



Demografische Auswirkungen:  

 

Klimatische Auswirkungen:  

 
Finanzielle Auswirkungen?   Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 
Begründung: 
Nach der vom Oberbürgermeister persönlich mit Rundschreiben an alle Eltern dargestellten 
großzügigen Auslegung der Härtefallregelung zum Schulessen sind faktisch alle ALG II – Empfänger 
sowie andere Bezieher von niedrigen Einkommen berechtigt und aufgefordert, kostenloses 
Schulessen in Anspruch zu nehmen. Ungeachtet der Tatsache, dass es konsequent wäre, unter 
dieser Voraussetzung einen Anspruch für diese Personengruppe auf kostenloses Schulessen zu 
formulieren, ergibt sich aus der jetzigen Situation, dass alle sozial benachteiligten Schüler sich zum 
Härtefall erklären können. Dafür müssen mit dem Haushalt 2011 die notwendigen Voraussetzungen 
geschaffen werden. 
 
 
 
 
 



Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

10/SVV/0829

öffentlich
Betreff:
Essensversorgung

Erstellungsdatum 12.10.2010
Eingang 902:

Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

03.11.2010 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam  X

Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2011 einen 
haushaltsbegleitenden Beschluss in die StVV einzubringen, der beinhaltet, dass die LHP für Kinder von 
Potsdamer Eltern, die Sozialleistungen empfangen und nach eigener Einschätzung den Eigenanteil von 
einem Euro nicht aufbringen können (sog. Härtefälle), ab 2011 die vollständige Übernahme der Kosten 
für die Essensversorgung (Frühstück, Mittagessen, Vesper) in Potsdamer Kindertagesstätten (für 
Kinder im Alter von 0-6 Jahren) und für das Mittagessen in Potsdamer Schulen (Klassenstufe 1-10) 
übernimmt.

Gez. Nils Naber
Fraktionsvorsitzender

Fortsetzung des Beschlusstextes Seite 3

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt

 abweichender Beschluss DS Nr.: Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Die Bundesregierung hat im Rahmen ihres „Bildungspakets“ für Kinder aus sozial benachteiligten 
Familien angekündigt, ab Januar 2011 das Mittagessen an Schulen und Kitas zu bezuschussen. 
Einen Euro sollen die Eltern nach wie vor aus dem Regelsatz bestreiten, die Differenz zahlt das 
Jobcenter an die jeweilige Schule, bzw. die Eltern über Gutscheine.
Damit übernimmt der Bund ab 2011 die bereits seit dem Schuljahr 2008/2009 finanzierte Leistung der 
LHP, mit Ausnahme der Härtefallregelung. Gleichzeitig erweitert der Bund die Leistung gegenüber 
der bisherigen Praxis der LHP auch auf Kitakinder. Mit dem eingesparten Geld der Bezuschussung 
des ermäßigten Mittagessens für Schüler, bietet sich der LHP die Möglichkeit, ihre Härtefallregelung 
auch auf Kitakinder auszuweiten und die bisherige Ungleichbehandlung von Kita- und Schulkindern 
zu beenden.



Fortsetzung des Beschlusstextes:

Antragsberechtigt sind die Empfänger folgender Leistungen:

- Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Buches des 
Sozialgesetzbuches Sozialhilfe) oder nach § 27 a oder 27 d des Bundesversorgungsgesetzes

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel des Zwölften Buches des 
Sozialgesetzbuches)

- Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II einschließlich Leistungen nach § 22 des Zweiten Buches 
des Sozialgesetzbuches ohne Zuschläge nach § 24 SGB II

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz

Neben den finanziellen Auswirkungen ist mit dem Beschluss auch das Verfahren der 
verwaltungstechnischen Umsetzung in Abstimmung mit der PAGA darzustellen.



 

Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

10/SVV/0863 

 
 öffentlich 
Betreff: 
Ermäßigtes bzw. kostenfreies Schulessen für die sogenannte "Werkstufe" der Schulen mit 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 

Erstellungsdatum 18.10.2010 

Eingang 902:  

Einreicher: Fraktion SPD, FDP 

  
 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium   

03.11.2010 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

 x 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, die Regelungen zum Bezug zuzahlungsfreien Schulessens 
auch auf Schülerinnen und Schüler der so genannten Werkstufe der Schule mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“  auszudehnen. 
 
 
 
gez. M. Schubert                                         gez. M. Engel-Fürstberger 
Fraktionsvorsitzender                                  Fraktionsvorsitzende 
 
 
 

 Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen  

auf der Rückseite 

  

Entscheidungsergebnis  

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS Nr.:   Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   

 



Demografische Auswirkungen:  

 

Klimatische Auswirkungen:  

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 
Begründung: 
 
Die in der Regel 16- bis 19jährigen Schülerinnen und Schüler der Werkstufe 
werden bislang von der Regelung zum Bezug zuzahlungsfreien Schulessens nicht 
erfasst, obwohl die gleichen sozialen Umstände gegeben sind wie bei den in 
der Regel jüngeren Schülerinnen und Schüler der 10.Klassen 
allgemeinbildender Schulen. Zudem trifft es zu, dass die Werkstufenschüler 
zwar ihre Berufsschulpflicht an der Schule mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“  erfüllen, aber weder Bafög noch 
Ausbildungsvergütung bekommen. 
 
 
 



Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

10/SVV/0982

öffentlich
Betreff: Haushaltskonsolidierung fortsetzen

Erstellungsdatum 16.11.2010
Eingang 902:

Einreicher: Fraktion FDP

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

01.12.2010 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Haushaltskonsolidierung der Landeshauptstadt Potsdam 
stärker voranzutreiben. Hierzu wird der Oberbürgermeister aufgefordert, die über die mittelfristige 
Finanzplanung hinausgehenden Mehreinnahmen ausschließlich zur Reduzierung der 
Nettokreditaufnahme zu verwenden und bereits im Haushaltsplanentwurf 2011 zur Reduzierung des 
Fehlbetrages einzusetzen. Die mittelfristige Ergebnisplanung ist so anzusetzen, dass die 
Landeshauptstadt Potsdam zu einem früheren Zeitpunkt als bisher geplant einen ausgeglichenen 
Ergebnishaushalt vorlegen kann.

gez. Martina Engel-Fürstberger
Fraktionsvorsitzende
Fraktion FDP

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Der Wirtschaftsaufschwung in Deutschland wirkt sich auch positiv auf das Land Brandenburg aus. 
Nach den Ergebnissen der jüngsten Steuerschätzung kann unser Bundesland in den Jahren 2010 bis 
2012 mit höheren Einnahmen von insgesamt 532 Millionen Euro rechnen. Davon kommen laut 
Minister Dr. Markov rund 106 Millionen Euro den Kommunen in Brandenburg zugute. In dem, von den 
acht wichtigsten Wirtschaftsinstituten im deutschsprachigen Raum vorgelegten Herbstgutachten, wird 
die Politik streng ermahnt, die Konsolidierungsaktivitäten, trotz prognostiziertem Wirtschaftswachstum 
in Höhe von 3,5 Prozent für dieses Jahr, voranzutreiben.



Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

10/SVV/1029

öffentlich
Betreff:
Sicherung des Autonomen Frauenzentrums

Erstellungsdatum 09.12.2010
Eingang 902:

Einreicher: Gruppe Die Andere

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

26.01.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam          x

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Liegenschaft Zeppelinstraße 189 verbleibt zur Sicherung des Beratungs- und 
Veranstaltungsangebotes des Autonomen Frauenzentrums im kommunalen Eigentum. 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, sofort alle Aktivitäten zur Veräußerung des Objektes 
abzubrechen und die Kündigung des Mietvertrages gegenüber dem Autonomen Frauenzentrum e.V. 
zurückzunehmen.

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Seit 2008 bemühen sich die Stadtverwaltung und der Verein Autonomes Frauenzentrum Potsdam 
e.V. darum, neue Räumlichkeiten für die derzeit noch in der Zeppelinstraße 189 betriebenen 
Beratungs- und Kulturangebote für Frauen zu finden.
Obwohl der Mietvertrag durch den Kommunalen Immobilienservice bereits gekündigt wurde, sind 
noch keine Ersatzräume gefunden worden. 

Die Stadtverwaltung kann dem Verein keine geeigneten städtischen Räumlichkeiten anbieten, ist aber 
andererseits nicht in der Lage die Mietkostenzuschüsse in einem Umfang zu übernehmen, der die 
Anmietung von passenden Ersatzräumen durch den Verein ermöglicht. 

Um das unverzichtbare Angebot des Autonomen Frauenzentrums zu erhalten, muss daher auf die 
Veräußerung der Zeppelinstraße 189 verzichtet werden und die frauenpolitische Arbeit an diesem 
Standort langfristig gesichert werden.



Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

10/SVV/1057

öffentlich
Betreff:
Entwässerungsanlagen Lendelallee

Erstellungsdatum 15.12.2010
Eingang 902:

Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

26.01.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam  X

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Stadt Potsdam erlässt den Anliegern der Lendelallee, die bereits vor 2006 einen Antrag auf 
Anschluss an die öffentlichen Entwässerungsanlagen gestellt haben, die Gebühren für die Herstellung 
der Hausanschlüsse.

gez. Nils Naber
Fraktionsvorsitzender

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Die Stadt sollte aus Billigkeitsgründen den Genannten die Gebühr erlassen.
Als die Anlieger der Lendelallee Anträge auf Anschluss an die Entwässerungsanlage stellten, galt 
eine Satzung, die für die Herstellung der Hausanschlüsse keine Gebühren festsetzte. Auch die dafür 
zuständige EWP, die im Auftrag der Stadt handelt, hatte seinerzeit zugesichert, dass die Anschlüsse 
der Bornstedter Altgrundstücke vor einer Änderung der Rechtslage, bis zum Jahr 2006 fertiggestellt 
würden.

In der Folge der Eingemeindungen wurde die Abwassergebührensatzung von Potsdam geändert, 
neuerdings werden danach auch im Stadtgebiet Gebühren für die Herstellung der 
Grundstücksanschlüsse erhoben.

Die Stadt hat – rechtlich nicht zu beanstanden – aufgrund der zum Zeitpunkt der Herstellung der 
Anschlüsse geltenden Abwassergebührensatzung – Kostenerstattungsbescheide erlassen und die 
Widersprüche der Anlieger zurückgewiesen. Aber wenn dies rechtlich auch nicht zu beanstanden ist, 
führt es doch zu einer unbilligen Benachteiligung der mit den Kosten Belasteten, weil sie allein wegen 
der von ihnen nicht zu vertretenden Verzögerung der Herstellung der Anschlüsse mit den Kosten 
belastet werden.

Das ist insoweit unbillig, als sie aus Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, anders als ihre 
Nachbarn mit Kosten belastet werden.

Um diese Unbilligkeit zu verhindern gibt es nur noch die Möglichkeit, antragsgemäß die Gebühren zu 
erlassen.



Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0027

öffentlich
Betreff:
Jugendförderung - Haushalt 2011

Erstellungsdatum 10.01.2011
Eingang 902:

Einreicher: Jugendhilfeausschuss

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

26.01.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:
In den Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam für das Jahr 2011 und in die mittelfristige 
Finanzplanung bis 2014 sind die finanziellen Mittel für die Realisierung folgender fachlicher 
Aufgabenstellungen aufzunehmen:

1. Förderung des Projektes „Zeltpunkt - offene Jugendarbeit am Zirkuszelt im Volkspark“ durch 
Einrichtung und Förderung einer Personalstelle sowie der entsprechenden Betries- und 
Sachkosten und Aufnahme in die mittelfristige Finanzplanung bis 2014.

2. Verstetigung des Projektes „Mädchenzukunft - selbstbestimmte Wege zwischen den Kulturen“ 
durch die Bereitstellung der erforderlichen Personal-, Sach- und Betriebskosten für 2011 und in 
der mittelfristigen Finanzplanung bis 2014.

3. Gewährleistung der einheitlichen Eingruppierung aller Sozialarbeiter mit Aufgaben gemäß § 11 
bis 14 SGB VIII analog  der Besoldung der sozialpädagogischen Fachkräfte in den Kinder- und 
Jugendklubs der Stadt  nach S11 TVÖD. 

4. Umsetzung der durch den Jugendhilfeausschuss 2009 bestätigten Qualitätsparameter für die 
Arbeit in Kindertagesstätten in der ersten Stufe, das heißt Finanzierung der Eingewöhnung, der 
Fortbildung und der Leitungsfreistellung.

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Der Jugendhilfeausschuss hat sich intensiv mit den o.g. fachlichen Aufgabenstellungen befasst und 
nach ausführlichen Diskussionen zu deren Zielen und Inhalten darauf verständigt, ihre Realisierung 
über den Haushalt 2011 und über die mittelfristige Finanzplanung bis 2014 festzuschreiben.

Zu 1:
Mit der Vorstellung des Projektes „Zeltpunkt“ im Jugendhilfeausschuss am 02. September 2010 
wurde u.a. auch die Notwendigkeit herausgearbeitet, im Bornstedter Feld eine erste Einrichtung der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit zu schaffen.
Das Projekt wurde bereits mit dem Bürgerhaushalt 2010 auf einem der vorderen Plätze auf der Liste 
der Bürgerinnen und Bürger als eine städtische Aufgabenstellung gewertet.
Die Schaffung einer solchen Einrichtung sollte mit Unterstützung des Entwicklungsträgers Bornstedter 
Feld erfolgen.

Zu 2:
In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 28. Oktober 2010 wurde das Projekt 
„Mädchenzukunft“ vorgestellt. 
Im Ergebnis der Diskussion hat der Jugendhilfeausschuss aus fachlicher Sicht eingeschätzt, dass 
diese Arbeit über die Förderung einer Personalstelle unbedingt weitergeführt werden soll.
Diese Förderung durch die Stadt Potsdam ist deshalb erforderlich, da die bisherige Förderung durch 
das Bundesamt für Migration im Mai 2011 ausläuft.
Der Fachgesprächskreis Migration und Integration hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2010 
ebenfalls ein positives Votum für das Fortbestehen des Projektes abgegeben.

Zu 3:
Mit der Einführung der Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen für die offenen Kinder- und 
Jugendarbeit in 17 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen der Stadt konnte für die 
sozialpädagogischen Fachkräfte eine angemessene Besoldung analog TVÖD  eingeführt werden.
Damit ist aber eine Ungleichbehandlung von Sozialarbeitern in diesem Bereich und den in anderen 
ebenso verantwortungsvollen Bereichen wie Streetwork, Suchtprävention, Schulsozialarbeit, 
Stadtjugendring tätigen entstanden.
Diese Ungleichbehandlung muss dringend aufgehoben werden, da sie in keiner Weise gerechtfertigt 
und begründet ist.



Zu 4:
Der Jugendhilfeausschuss hat sich bereits 2009 nach intensiver fachlicher Diskussion in den Jahren 
2008 und 2009 für die schrittweise Einführung der Qualitätsparameter für die Arbeit in den 
Kindertagesstätten ausgesprochen.
Die für den Haushalt 2010 im Ausschuss beschlossenen finanziellen Mittel i.H.v. 347.000 Euro für die 
Umsetzung der ersten Stufe wurden aber nur teilweise zur Verfügung gestellt.
Die Erhöhung der Qualität der Arbeit in den Kindertagesstätten ist und bleibt eine vordringliche 
fachliche Forderung des Jugendhilfeausschusses, die einer finanziellen Untersetzung bedarf.



Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0118

öffentlich
Betreff: Kommunal finanzierter Lehrerersatzpool

Erstellungsdatum 10.02.2011
Eingang 902:

Einreicher: Fraktion FDP

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

02.03.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt 50.000 Euro zur Finanzierung eines Lehrerersatz-Pools mit dem 
Haushalt 2011 zur Verfügung zu stellen und einen kommunalen Pool von Ersatzlehrern zunächst für 
Grundschulen nach dem Vorbild in Kleinmachnow und Teltow zum Schuljahr 2011/2012 einzurichten.

gez. Martina Engel-Fürstberger
Fraktionsvorsitzende
Fraktion FDP

Fortsetzung des Beschlusstextes auf der 3. Seite

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

An Potsdamer Schulen gibt es einen reellen Stundenausfall von bis zu 10 Prozent der 
Unterrichtsstunden. Auf Grund der statistischen Auswertung durch das Brandenburgische Schulamt 
und der darin vorgesehenen Verrechnung von „Ersatzmaßnahmen“, wie zum Beispiel 
Stillbeschäftigung, Zusammenlegung von Klassen etc., ergibt sich ein offizieller Stundenausfall von 
ca. 2 Prozent. Dieser Prozentsatz wird vom Land den Schulen auch als Vertretungsreserve 
zugerechnet. Der statistische Wert von 2 Prozent und die entsprechend bemessene 
Vertretungsreserve wird bei Diskussion über Unterrichtsaufall immer wieder von Seiten des Landes 
ins Feld geführt. 

Leider ändert weder die statistische Bearbeitung noch die entsprechende Argumentation etwas an 
der Anzahl TATSÄCHLICH nicht erteilter Schulstunden und der hohen Ausfallquote von Teilungs- und 
Förderunterricht. Eine Änderung der Praxis von Seiten des Landes ist nicht zu erwarten. Eltern und 
Kindern, die vom Stundenausfall betroffen sind, kann man diese Praxis aber weder vermitteln noch 
zumuten.
Zum Wohl unserer Kinder in Potsdam ist es daher notwendig, auf die Missstände des 
Ministeriums/der Schulbehörde mit einem gemeindefinanzierten Pool zu reagieren. Durch die 
Einführung eines kommunal finanzierten Lehrerersatzpools (vgl. Kleinmachnow) kann schnell und 
unkompliziert für eine kompetente Ersatzkraft im Falle von Lehrerausfall gesorgt werden. Dazu ist ein 
grundsätzlicher Vertrag mit dem Land einerseits und Einzelverträge mit geeignetem Personal (z.B. 
frühpensionierte Lehrer, Referendare) andererseits zu schließen. Beides liegt durch die Erfahrungen 
in Kleinmachnow bereits vor und ist einfach umzusetzen. Dadurch kann eine Qualitätssteigerung des 
Unterrichts an Potsdamer Schulen erreicht werden.



Fortsetzung des Beschlusstextes:

Folgende Maßnahmen sind dazu vorzubereiten und umzusetzen:

- vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt Potsdam und dem Land Brandenburg
- Abstimmung mit dem staatlichen Schulamt Brandenburg / Havel
- Generierung eines Pools an potenziellen Ersatzkräften (z.B. ehemalige Lehrkräfte)
- Organisation des Pools (z.B. finanzielle Rahmenvereinbarung)
- Klärung und Bestimmung der Einsatzorganisation
- Information und Abstimmung mit Schulleitern zur Anforderung einer Ersatzkraft

Im Vordergrund muss ein bürokratiearmer und unkomplizierter Ablauf im Falle einer Anforderung 
einer Ersatzkraft stehen. Dabei sind die Erfahrungswerte der Gemeinde Kleinmachnow zu 
berücksichtigen und einzubeziehen.



Beschlussvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0026

Betreff: öffentlich

Eckwertebeschluss für die Planung des Haushaltsjahres 2012

Erstellungsdatum 10.01.2011
Eingang 902: 10.01.2011

Einreicher: SB Finanzen und Berichtswesen 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

26.01.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag: Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Die mit dem Haushaltsplan 2011 zugleich für das Haushaltsjahr 2012 vorgelegten Planwerte der 
mittelfristigen Ergebnisplanung sind Grundlage für die Haushaltsplanung der Landeshauptstadt 
Potsdam. Bei der Aufstellung des Ergebnishaushaltes für das Haushaltsjahr 2012 sind die beigefügten 
Budgetvorgaben für die Geschäftsbereiche zu Grunde zu legen (Anlage 1).

2. Die mit dem Haushaltsplan 2011 zugleich für das Haushaltsjahr 2012 bis 2014 vorgelegten Planwerte 
der mittelfristigen Investitionsplanung sind Grundlage für die Investitionsplanung 2012. 

3. Zur notwendigen Absicherung pflichtiger Leistungen können Umschichtungen zwischen den Budgets 
vorgenommen werden. 

4. Etwaige Veränderungen bei nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen gegenüber dem 
Planungsstand dieses Eckwertebeschlusses ermächtigen nicht zur Planung zusätzlicher 
zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen.

5. Zur Aufrechterhaltung eines möglichst breiten kommunalen Leistungsangebotes sind 
Ertragsmöglichkeiten in angemessener Weise auszuschöpfen (z. B. durch das Erreichen adäquater 
Kostendeckungsgrade). 

6. Dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept ist zu folgen. 

Ergebnisse der Vorberatungen
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt

 abweichender Beschluss DS Nr.: Wiedervorlage:



 zurückgestellt  zurückgezogen

Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

Finanzielle Auswirkungen:

Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Eckwerte für das Haushaltsjahr 2012 beträgt der 
Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt 2012 höchstens 21,2 Mio. €.  Dieser Wert entspricht der im 
Rahmen der Haushaltsplanung für 2011 erfolgten mittelfristigen Ergebnisplanung für 2012.

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4



Begründung:

Die vorgeschlagenen Eckwerte für das Jahr 2012 bilden die Grundlage bzw. den Ausgangspunkt 
der doppischen Haushaltsplanung des Folgejahres und gewährleisten eine konsistente und 
transparente Verbindung zwischen Jahres- und Mittelfristplanung. 

Der Eckwertebeschluss, welcher zusammen mit dem jährlichen Beschluss über den Haushaltsplan 
gefasst wird, ermöglicht es der Stadtverordnetenversammlung bereits frühzeitig strategische und 
richtungsweisende Entscheidungen für die Mittelfristplanung zu treffen und betont damit die 
Bedeutung des städtischen Haushaltes als eines der wichtigsten Steuerungsinstrumente der 
kommunalen Angelegenheiten.
Die Eckwerte basieren auf den aktuell vorliegenden Erkenntnissen und Einschätzungen der 
Geschäfts- und Fachbereiche zu den zu erwartenden Entwicklungen in den entsprechenden 
Aufgabenfeldern.

Die Stadtverordnetenversammlung ist mit Beschluss vom 01.09.2010 den von der Kommunalaufsicht 
im Rahmen der Genehmigung zum Haushalt 2010 erteilten Auflagen beigetreten, daraus resultieren 
als HSK-Vorgaben für den aktuellen mittelfristigen Planungszeitraum (2011 – 2014) folgende 
Höchstfehlbeträge für den Ergebnishaushalt:

2011: - 22,0 Mio. EUR
2012: - 21,7 Mio. EUR
2013: - 13,7 Mio. EUR
2014: -   9,7 Mio. EUR.

Mit dem vorgelegten Eckwertebeschluss 2012 kann die Zielvorgabe nicht konkret eingehalten 
werden. Nach aktueller Einschätzung zu den zu erwartenden Jahresergebnissen 2008 – 2010 kann 
aber davon ausgegangen werden, dass es gegenüber den Planungen zu verbesserten Ergebnissen 
kommen wird und sich somit die bis 2010 prognostizierten Fehlbeträge deutlich verringern werden 
und zumindest in Teilen durch Rücklagen aus den Vorjahren aufgefangen werden können.

Die Konsolidierungsbemühungen der Landeshauptstadt sollten trotzdem konsequent weiter verfolgt 
werden, um das Leistungsangebot für die Potsdamer Bürger – auch im freiwilligen Bereich - dauerhaft 
sicher stellen zu können.

Wie funktioniert das Budgetierungsverfahren mit Eckwerten?

Die Budgetierung erfolgt in der Landeshauptstadt Potsdam über sogenannte Zuschussbudgets 
(inputorientierte Budgetierung), in deren Rahmen der Zuschussbedarf der einzelnen 
Geschäftsbereiche in der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Jahr 2012 ermittelt wird. 

Hierbei werden in einem ersten Schritt der Haushaltsplanaufstellung die prognostizierten allgemeinen 
Erträge (z. B. Steuern, Schlüsselzuweisungen) und die nicht budgetierten allgemeinen Aufwendungen 
(z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreditzinsen) ermittelt. Aus der Differenz zwischen diesen Erträgen und 
Aufwendungen ergeben sich die verfügbaren allgemeinen Finanzierungsmittel, welche zur 
Deckung der Zuschussbedarfe der Geschäftsbereiche zur Verfügung gestellt werden können. 

Was ist Gegenstand des Eckwertebeschlusses?

Mit dem Eckwertebeschluss legt die Stadtverordnetenversammlung den Zuschussrahmen im 
Ergebnishaushalt für die Geschäftsbereichsbudgets als verbindliche Rahmenvorgabe für die 
Aufstellung der „Teilhaushalte“ fest. Der Eckwertebeschluss soll als Strategieentscheidung den 
Detailberatungen vorausgehen, er soll den grundsätzlichen Rahmen für die Haushalts- und 
Budgetplanungen der Fachbereiche für das Folgejahr definieren. 

Der Eckwertebeschluss umfasst im Wesentlichen die Ermittlung der Budgets für die einzelnen 
Geschäftsbereiche. Die Aufteilung der Erträge, Aufwendungen, Überschüsse, Zuschüsse und die auf 
die Geschäftsbereiche entfallenden Zuschussbudgets ergeben sich aus der beigefügten Übersicht in 
Anlage 1. 



Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes der laufenden Verwaltungstätigkeit des 
Jahres 2012 sind nicht Gegenstand dieser Vorlage. Sie werden entsprechend der zu erwartenden 
Zahlungsströme aus den Ansätzen des Ergebnishaushaltes abgeleitet. 

Der doppische Ergebnishaushalt enthält naturgemäß zahlungswirksame sowie zahlungsunwirksame 
Erträge und Aufwendungen. Verschiebungen zwischen diesen könnten auch bei der Einhaltung der 
Eckwerte zu einer erheblichen Verschlechterung des Finanzhaushaltes führen. Um dies zu 
vermeiden, wurde im vorgeschlagenen Beschlusstext unter Nr. 4 eine entsprechende (klarstellende) 
Einschränkung aufgenommen. 

Wie wurden die vorliegenden Eckwerte ermittelt?

Die dargestellten Eckwerte ergeben sich aus den im Rahmen der Haushaltsplanung 2011 ermittelten 
Werten der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2012. Die Teilhaushalte wurden 
entsprechend der Budgetzuordnung im Haushaltsplan den Geschäftsbereichen ohne inhaltliche 
Änderungen zugeordnet. 

Grundlage für den Bürgerhaushalt 2012

Nach dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Konzept zum Bürgerhaushalt 
(DS 07/SVV/0037) ist der Eckwertebeschluss auch Grundlage für die Bürgerbeteiligung. 



Beschlussvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0034

Betreff: öffentlich

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KIS für das Wirtschaftsjahr 2011

Erstellungsdatum 11.01.2011
Eingang 902: 11.01.2011

Einreicher: KIS 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

26.01.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunaler Immobilien Service (KIS) für das Wirtschaftsjahr 
2011gemäß Anlage.

Ergebnisse der Vorberatungen
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt

 abweichender Beschluss DS Nr.: Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Wirtschaftsjahre sind folgende Überschüsse geplant:

2011 2012 2013 2014
ca.100.000 € ca.110.000 € ca.130.000 € ca.200.000 €

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4





Beschlussvorlage

neue Fassung

Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0037

Betreff: öffentlich

Haushaltssicherungskonzept 2011 - 2014

Erstellungsdatum 24.01.2011
Eingang 902: 24.01.2011

Einreicher: GB Zentrale Steuerung und Service 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

26.01.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Haushaltssicherungskonzept 2011 – 2014 als Bestandteil des Haushaltsplanes 2011.

Ergebnisse der Vorberatungen
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt

 abweichender Beschluss DS Nr.: Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4





Beschlussvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0106

Betreff: öffentlich

Festsetzung der Höchstbetrages für die Aufnahme von Kassenkrediten

Erstellungsdatum 10.02.2011
Eingang 902:

Einreicher: SB Finanzen und Berichtswesen 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

02.03.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam
23.03.2011 Ausschuss für Finanzen

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden darf, wird auf 60.000.000 EUR festgesetzt. Die Festsetzung des Höchstbetrages gilt 
bis zur Änderung dieses Beschlusses.

Ergebnisse der Vorberatungen
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 Lt. Beschlussvorschlag  abgelehnt

 abweichender Beschluss DS Nr.: Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Aufnahme von Kassenkrediten werden Zinsen fällig. Die Höhe der Zinsen ist abhängig von 
der tatsächlichen Kassenkredithöhe und dem Zinssatz.

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4



Begründung:

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam setzt gemäß § 76 Abs. 2 
BbgKVerf den Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten zur rechtzeitigen Leistung der 
Auszahlungen durch Beschluss fest. 

Die Festsetzung des Höchstbetrages gilt bis zur Änderung dieses Beschlusses und damit auch in 
einer vorläufigen Haushaltsführung. Der Beschluss ist der Kommunalaufsichtsbehörde anzuzeigen. 
Eine Genehmigungspflicht besteht nicht.

Der Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten bleibt unverändert bei 60.000.000 EUR und 
stellt in diesem Rahmen die Zahlungsfähigkeit der Landeshauptstadt Potsdam ausreichend sicher.

Anlage:

Berechnungstabelle Demografieprüfung



Beschlussvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0115

Betreff: öffentlich

Straßenbahnbeschaffung - Finanzierung

Erstellungsdatum 10.02.2011
Eingang 902:

Einreicher: GB Zentrale Steuerung und Service 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

02.03.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der ersten Ergänzung zum Finanzierungsvertrag zur Anschaffung von Niederflurstraßenbahnen 
zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH vom 
27.11.2007 (Anlage) wird zugestimmt.

Ergebnisse der Vorberatungen
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt

 abweichender Beschluss DS Nr.: Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe dazu Punkt 1 der ersten Ergänzung zum Finanzierungsvertrag zur Anschaffung von 
Niederflurstraßenbahnen.

Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung zu dem Haushalt 
künftiger Jahre werden ab 2014 folgende Ansätze in den Produktkonten relevant sein:

2014 – 2022

Einzahlung:      
5470002 6811000 Investitionszuweisungen vom Land  jährl. 2.500.000 Euro
Auszahlung: 
5470002 7815500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene 
Unternehmen jährl. 2.500.000 Euro

2023

Einzahlung:      
5470002 6811000 Investitionszuweisungen vom Land 1.500.000 Euro
Auszahlung: 
5470002 7815500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene
Unternehmen 1.500.000 Euro

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4



Begründung:

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit dem derzeit gültigen Nahverkehrsplan den Auftrag erteilt, 
die alten aus den Jahren 1985 bis 1987 stammenden Straßenbahnen vom Typ KT4D durch eine 
Flotte moderner Niederflurstraßenbahnen zu ersetzen. Mit diesem Auftrag kommt die LHP ihrer 
Verpflichtung aus dem Behindertengleichstellungsgesetz, einen wahlfreien barrierefreien Zugang für 
die Potsdamer zum ÖPNV zu gewährleisten ebenso nach, wie der Selbstverpflichtung der LHP im 
Rahmen des Beitritts zur Erklärung von Barcelona (SVV-Beschluss DS 05/SVV/0529). 

Gemäß SVV-Beschluss vom 07.11.2007, Drucksache 07/SVV/0815, erfolgt zurzeit die Beschaffung 
von 18 Niederflurstraßenbahnen des Typs Variobahn des Herstellers Stadler Rail AG, die in einer 1. 
Charge von 10 Fahrzeugen beginnend ab April 2011 geliefert und ab September 2011 sukzessive in 
Betrieb genommen werden sollen. Damit verbleiben zunächst 8 Züge des Typs Tatra aus den 80-er 
Jahren im Linieneinsatz, die nicht mehr den heutigen Ansprüchen an den Stand der Technik und des 
Komforts genügen und insbesondere aufgrund des hochflurigen Einstiegs für in ihrer Mobilität 
eingeschränkte Kunden ungeeignet sind.

Mit der Zuführung der 2. und 3. Tranche mit jeweils vier Variobahnen können die letzten noch im 
Betriebseinsatz befindlichen Hochflurfahrzeuge abgelöst werden. Damit ist dann ein einheitlicher 
Fahrzeugeinsatz mit Niederflurfahrzeugen möglich, die unter anderem einen niveaufreien Einstieg 
bieten und damit barrierefrei für alle Fahrgäste zugänglich sind. Auf Niederflurwagen angewiesene 
Kunden brauchen sich dann künftig nicht mehr an einem, für sie speziellen Fahrplan zu orientieren 
und werden damit unabhängiger. Dies ist umso wichtiger vor dem Hintergrund der demografischen 
und strukturellen Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam: für die zunehmende Zahl älterer 
Bürger und Familien mit Kindern wird das Straßenbahnfahren deutlich komfortabler.

Die LHP ist ihren bisherigen Finanzierungsverpflichtungen entsprechend des Finanzierungsvertrages 
in vollem Umfang nachgekommen. Für die bisher verbindlich bestellten 10 Bahnen werden in den 
Jahren 2011, 2012 und 2013 die vereinbarten je 2,5 Mio. Euro aus ÖPNV-Fördermitteln des Landes 
bereitgestellt werden können.

Zum Zeitpunkt des Abschlusses des Finanzierungsvertrages gab es große Unsicherheit bezüglich der 
zukünftigen ÖPNV-Förderung des Landes entsprechend des Gesetzes über den öffentlichen 
Personennahverkehr im Land Brandenburg (ÖPNVG), die im wesentlichen aus den Mitteln des 
Regionalisierungsgesetzes sowie des Entflechtungsgesetzes des Bundes gespeist wird. Auf Grund 
der Überprüfung des Regionalisierungsgesetzes 2013/2014 und des Auslaufens der Zweckbindung 
des Entflechtungsgesetzes 2013 hat sich die LHP mit Vertragsabschluss 2007 nur bis 2013 in der 
Lage gesehen, jährlich 2,5 Mio. Euro bereit zu stellen.

Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass die Mittel des Regionalisierungsgesetzes im 
wesentlichen konstant bleiben, insbesondere ist die Umverteilung der Mittel zwischen den 
Bundesländern derzeit nicht mehr Gegenstand der Gespräche. Auch das Entflechtungsgesetz wird 
nach seiner Revision 2013 in bisheriger Form Bestand haben.

Die Finanzierungsverordnung zum ÖPNVG befindet sich zurzeit in der Evaluierungsphase. In 
Diskussion befindliche Änderungen zur Stärkung ökologischer und demografischer Aspekte dürften 
keine negativen Auswirkungen auf den Anteil der LHP an der Gesamtzuweisung des Landes nach 
sich ziehen, so dass derzeit davon ausgegangen werden kann, die begonnene jährliche Förderung 
der Straßenbahnbeschaffung auch über das Jahr 2013 hinaus fortführen zu können.

Anlagen:

- Finanzierungsvertrag zur Beschaffung von Niederflurstraßenbahnen vom 27.11.2007
- Erste Ergänzung zum Finanzierungsvertrag zur Beschaffung von Niederflurstraßenbahnen   vom 
27.11.2007 (Entwurf)



Beschlussvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0123

Betreff: öffentlich

Gebührensatzung der Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam

Erstellungsdatum 10.02.2011
Eingang 902:

Einreicher: Musikschule 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

02.03.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Gebührensatzung der Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam

Ergebnisse der Vorberatungen
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt

 abweichender Beschluss DS Nr.: Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

Durch die Neufassung der Gebührensatzung ergibt sich folgende Erhöhung der Erträge aus 
Gebühren:  
           - für 2011 à voraussichtlich 30 T€ 
           - ab 2012 à voraussichtlich 80 T€ p.a.
(siehe Anlagen 1, 1.1. und 1.2.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4



Begründung:

Eine neue Gebührensatzung für die Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam ist aus zwei 
Sachgründen unumgänglich: 

1) Das MWFK setzt mit seinem neuen Förderprogramm Maßstäbe, denen die Gebührensatzung 
der Musikschule konsequent angepasst werden muss, um die Fördervoraussetzungen zu 
erfüllen.

2) Um den politischen Vorgaben sowie dem HSK gerecht werden zu können, müssen in der 
Gebührensatzung die Voraussetzungen bezüglich des Gruppenunterrichts geschaffen 
werden.

In der Neufassung der Gebührensatzung werden die Kündigungsfristen (§ 2 Absatz 2a) 
nutzerfreundlicher geregelt.
Weiterhin wurde die Kündigungsmöglichkeit seitens der Musikschule bei längerem entschuldigten 
Fehlen (§ 2 Absatz 5c) in die Gebührensatzung eingefügt. Im Hinblick auf § 9 Absatz 2 ist diese 
Einfügung unumgänglich.

Der § 3 wurde hinsichtlich des Gruppenunterrichts vollständig verändert. Es gibt ein neues 
Gebührenmodell, das den Gruppenunterricht á zwei oder mehr Schüler überhaupt erst ermöglicht. 
Durch den Gruppenunterricht können potentiell mehr Schüler erreicht werden, wodurch Wartezeiten 
abgebaut und die Erträge erhöht werden können. Inwieweit diese Unterrichtsform von den Bürgern 
angenommen wird, bleibt abzuwarten. (siehe Anlage 1.1.)
Flexibler Gruppenunterricht – 2 Schüler á mindestens 40 Minuten ist ein innovatives 
Unterrichtsmodell, das durch die Kombination von Einzel- und Gruppenunterricht das aus 
pädagogischer Sicht präferierte Modell darstellt.

Die Neufassung der Gebührensatzung erfolgt im Rahmen des HSK als eine Maßnahme zur Erhöhung 
der Erträge und somit zur Stabilisierung des ansonsten bestehenden Zuschussbedarfes. Auf Grund 
des sozial-kulturellen Bildungsauftrages einer kommunalen Musikschule handelt es sich um einen 
dauerdefizitären gBgA, und somit können die Gebühren nicht kostendeckend erhoben werden 
(§ 6 KAG).
Eine anerkannte Musikschule im Land Brandenburg erfüllt als staatlich geförderte Einrichtung 
mehrere Kriterien:

- Ermäßigungen für Familien und sozial schwache Schichten
- Kostenfreier Unterricht in Ensembles- und Ergänzungsfächern
- Studienvorbereitende Ausbildung
- Vorhaltung eines umfassenden Fächerkanons
- Bevorzugter Ansprechpartner für Kindertagesstätten, Schulen und universitäre Einrichtungen
- Kooperation mit Stiftungen und Einrichtungen, die sich um benachteiligte Kinder kümmern 
- Pflege des kulturellen Erbes.

Die Gebührensätze werden nach 5 Jahren bzw. für Nutzer mit der Begünstigungsklausel nach 7,5 
Jahren angehoben, wobei durch die Berücksichtigung aller Preissegmente im neuen Gebührenmodell 
und den Weiterbestand des Ermäßigungsparagraphen (§ 6) sichergestellt ist, dass allein finanzielle 
Erwägungen den Besuch der Musikschule nicht unmöglich machen.

Bei der Festlegung der Gebührensätze wurden sowohl Gebührenvergleiche mit anderen anerkannten  
Musikschulen des Landes Brandenburg herangezogen (Anlage 3) als auch eine Steuerung nach 
inhaltlichen Gesichtspunkten vorgenommen (z.B. werden der Partnerunterricht und der 
Gruppenunterricht mit zwei Schülern deutlich bevorzugt gegenüber dem Einzelunterricht 
á 30 Minuten).



Ein Erwachsenenzuschlag ist auf Grund des hauptsächlichen Bildungsauftrages für Kinder und 
Jugendliche eine übliche weitere Steuerungsmöglichkeit. 
Des Weiteren erfolgte in Anlehnung an die Altersgrenze für das Kindergeld eine Absenkung der 
Altersgrenze für den Erwachsenenzuschlag von 28 auf 25 Jahre.

Die Paragraphen 3, Absatz 2 sowie 7 wurden konsequent dem neuen Förderprogramm des MWFK  
angepasst (Anlage 4).

Der § 8 wurde neu eingefügt und ist hinsichtlich der Praxis der berufsvorbereitenden Ausbildung für 
musikverwandte Berufe richtungsweisend.

Die Regelungen des § 9 wurden gestrafft und den bisherigen Erfahrungen angepasst.

Anlage 1:  Gebührenkalkulation auf Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung
                        (KLR) 2009
Anlage 1.1. Gebührenvergleich und voraussichtliche Ertragsentwicklung entspr. den 

voraussichtlichen Unterrichtsbelegungen
Anlage 1.2. Äquivalenzziffernkalkulation für 2009 und 2011 bzgl. Unterrichtseinheiten/ 

Kosten und Erlöse pro Monat
Anlage 2:  Synopse
Anlage 3:  Gebührenvergleich Land Brandenburg und Vergleich ausgewählter 

Gebührensegmente
Anlage 4:  maßgebliche Auszüge (S. 15-20) aus neuem Förderprogramm des MWFK  



 

Mitteilungsvorlage  Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

10/SVV/0920 

 
Betreff: öffentlich 
Ergebnisse zum Bürgerhaushalt 2011 "Liste der Bürger innen und Bürger" 
 
 
bezüglich 
DS Nr.:   

 Erstellungsdatum 03.11.2010 

 Eingang 902:  

Einreicher: Büro der Stadtverordnetenversammlung    
 

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

03.11.2010 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 
16.11.2010 Ausschuss für Gesundheit und Soziales 
17.11.2010 Ausschuss für Finanzen 
18.11.2010 Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung 
23.11.2010 Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen 
23.11.2010 Ausschuss für Bildung und Sport 
 

Inhalt der Mitteilung:  
 
 
Siehe Anlage: 
Ergebnisse zum Bürgerhaushalt 2011 "Liste der Bürgerinnen und Bürger" 

  
Beratungsergebnis   
Zur Kenntnis genommen: 

Gremium:   Sitzung am:  
   

 zurückgestellt  zurückgezogen  überwiesen in den Ausschuss: 

   

 

 
  

  Wiedervorlage: 

 Büro der Stadtverordnetenversammlung   

   



 
Finanzielle Auswirkungen?   Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 

     

Oberbürgermeister  Geschäftsbereich 1   Geschäftsbereich 2 
     
     

  Geschäftsbereich 3  Geschäftsbereich 4 
 
 
 
 
 
 



 

Antrag  Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

09/SVV/0536 

 
 öffentlich 
Betreff: 
Quartiersfonds zur Ergänzung des Bürgerhaushalts 

Erstellungsdatum 19.05.2009 

Eingang 902:  

Einreicher:  
Stadtverordnete Grimm, Herzberg und Boede, Die Andere 

  
 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium   

03.06.2009 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

        x 

 

Beschlussvorschlag:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Die Stadt Potsdam hat wiederholt einen Bürgerhaushalt durchgeführt und kann sich dabei über 
Interesse und Unterstützung aus der Bürgerschaft freuen.  
 
Um diesen Trend fortzusetzen, soll für Projekte und Maßnahmen auf der Ebene der Quartiere ein fester 
Betrag aus dem Haushalt zur Verfügung gestellt werden, der 1 Prozent des jeweiligen Entwurfs des 
Gesamthaushaltes umfasst. Die Gelder werden mittels Quartiersfonds der Bürgerschaft zur Verwaltung 
übergeben. Dies soll ohne größeren Aufwand mit den bisherigen Vorschlags- und Voting-Verfahren 
gekoppelt werden.  
 
Parallel dazu werden durch die Bürgerschaft weiterhin Projekte von gesamtstädtischem Interesse 
diskutiert und priorisiert. 
 
 
               Ute Grimm                                 Carsten Herzberg                               Lutz Boede 
 
 
  Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen  

auf der Rückseite 

  

Entscheidungsergebnis   

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS Nr.:   Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   

 



Demografische Auswirkungen:  

 

Klimatische Auswirkungen:  

 
Finanzielle Auswirkungen?   Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 
Begründung: 
 

Die Diskussion über den diesjährigen Haushalt hat gezeigt, dass es parallele Planungen gibt, die sich 

gegenseitig behindern. Während die Verwaltung und Stadtverordneten einen Haushalt mit ihren 

Prioritäten und Projekten aufstellen, gibt es einen Bürgerhaushaltsprozess, der dies in ähnlicher 

Weise vornimmt. Am Ende entstehen so Schwierigkeiten, die Vorschläge der Bürger/innen zu 

integrieren, da die zur Verfügung stehenden Gelder bereits verplant sind. 

 

Der oben angeführte Vorschlag ist mit einer Reihe von weiteren Vorteilen verbunden, die zu einer 

Entlastung von Politik und Verwaltung führen können: 

 

a) Entlastung bei der Bestimmung von Prioritäten für quartiersnahe Maßnahmen: Durch die 

Delegierung der Prioritätensetzung werden der Verwaltung Analyse und Planungsprozesse 

abgenommen: Die Bürgerschaft entscheidet z.B. selbst, ob sie lieber einen Spielplatz ausbauen oder 

einen Stadtteilkoordinator finanzieren möchte. Dies führt zu einer erheblichen Arbeitsentlastung, da 

die Bürger selbst anzeigen, wo Veränderungsbedarf besteht. 

 

Dieser Argumentation liegt zu Grunde, dass Bürger/innen tagtäglich Erfahrungen mit der Infrastruktur 

und öffentlichen Einrichtungen in ihrem „Kiez“ sammeln. Sie sind sozusagen die Experten, was ihren 

eigenen Bedarf angeht. Die Verwaltung muss bisher dieses Wissen umständlich durch eigene 

Analysen und Vor-Ort-Begehungen (oder durch eine kostspielige Beauftragung Dritter) erheben. Ein 

entsprechender Bürgerhaushalt kann jedoch diese Expertise erheblich verbessern und gleichzeitig 

die Verwaltung entlasten. 

 

b) Weniger Konflikte bei der Interpretation von Vorschlägen: In der Vergangenheit wurde von der 

Bürgerschaft mehrmals kritisiert, dass zwar z.B. ihrem Vorschlag folgend Radwege gebaut werden, 

jedoch nicht der Ausbau der konkreten Wege, die dem Vorschlag zugrunde liegen. 

 

c) Konkretisierung von bürgerschaftlichem Engagement: Bürger/innen, die sich engagieren wollen 

und hierzu für die Organisation von Stadtteilfesten, die Umsetzung von Projekten oder die Gestaltung 

von Grünanlagen Zuschüsse benötigen, können diese in einem klaren und transparenten Verfahren 

beantragen. 

 

d) Transparenz bei der Förderung von Projekten: Bei Anträgen an die Verwaltung bzw. 

Stadtverordnetenversammlung ist (den Antragstellern) oft nicht klar, weshalb manche Initiativen 

gefördert werden und andere nicht. Dies liegt daran, dass entsprechende Anträge nacheinander im 



Laufe eines Jahres in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden – eine Abwägung der 

Projekte gegeneinander kann auf diese Weise nicht erfolgen. Bei einem Quartiersfonds wird dieser 

Prozess der Abwägung von der Bürgerschaft selbst übernommen und die Entscheidungen 

transparent gemacht.  

 

Ein Beispiel: Es ist völlig unklar, weshalb einige Initiativen aus dem jährlich zu vergebenden 10.000-

Euro-Topf eine Förderung erhalten und andere nicht bzw. weshalb die Förderungen für einzelne nicht 

dauerhaft fortgesetzt werden. 

 

e) Förderung einer sozialen Stadtentwicklung: Das oben beschriebene Verfahren wurde in der 

sozialen Stadtentwicklungspolitik, z.B. bei den Berliner Bürgerjurys, erfolgreich erprobt. Die Neuheit 

besteht darin, dieses Verfahren auf die Quartiere bzw. Sozialräume flächendeckend auf ganz 

Potsdam auszuweiten. Dabei ist es möglich, Gebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf mehr 

Gelder zur Verfügung zu stellen als solchen, die bereits über eine relativ gute Infrastruktur verfügen. 

Auf diese Weise können Bürgerhaushalt und Soziale Stadt miteinander verbunden werden und 

müssen nicht mehr als getrennte Prozesse parallel verlaufen, was zusätzliche Energien frei setzen 

kann. Denn gerade Mittel aus sozialen Programmen des Landes, des Bundes und/oder der EU 

könnten zur Aufstockung der Bürgerhaushaltsgelder in den betreffenden Gebieten genutzt werden. 

 

f) Weniger parteipolitische Profilierung und dadurch Entlastung der Stadtverordnetenversammlung: 

Viele kleinteilige Maßnahmen, wie z.B. die Aufstellung von Fahrradständern an Bushaltestellen, 

beschäftigen die Stadtverordnetenversammlung. Es ist bisher Aufgabe der Stadtverordneten, diese 

Bedarfe durch entsprechende Anträge anzuzeigen. Dies hat jedoch nur allzu oft den Beigeschmack 

einer parteipolitischen Profilierung, was zum Teil auch verständlich ist, da auf diese Weise 

Mandatsträger/innen eine gewisse Nähe zu ihrer Wählerschaft herstellen können. Letztlich sollten 

jedoch ehrenamtlich arbeitende Mandatsträger/innen auch die Zeit haben, sich ausreichend um 

gesamtstädtische Belange zu kümmern. Eine gewisse Delegierung der Entscheidungskompetenz für 

quartiersnahe Projekte schafft hierfür mehr Freiheiten.  

 

g) Bürgerkommune und Stadtmarketing: Der Bürgerhaushalt ist das Herzstück der „Bürgerkommune“ 

in Potsdam. Gleichzeitig scheint das Verfahren aus den oben dargelegten Gründen noch nicht 

ausgereift zu sein. Ein präzisier Bürgerhaushalt könnte das Profil der Bürgerkommune in Potsdam 

schärfen und dem Bürger/der Bürgerin handfest vermitteln, was mit Leitbild gemeint ist. Potsdam wird 

somit auch für Außenstehende noch attraktiver. Die Stadtverwaltung kann ruhigen Gewissens das 

eigene Verfahren „loben“, das bundesweit eine notwendige Innovation des stockenden 

Bürgerhaushaltsprozesses in Deutschland darstellt.  

 

Finanzierung: 

Es werden keine zusätzlichen Mittel benötigt. Die Verwaltung und beauftragte Treuhänder 

übernahmen bisher die Realisierung von quartiersnahen Maßnahmen. Dies soll auch weiter so 

erfolgen. Lediglich ein Teil der Gelder wird aus dem Budget der Fachbereiche abgekoppelt und der 

Bürgerschaft zur Verwaltung übergeben.  
 



 

Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

10/SVV/0865 

 
 öffentlich 
Betreff: 
Bürgerhaushalt weiterentwickeln 

Erstellungsdatum 18.10.2010 

Eingang 902:  

Einreicher: Fraktion SPD 

  
 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium   

03.11.2010 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

  

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, zu prüfen wie der derzeitige Bürgerhaushalt dergestalt 
weiterentwickelt werden kann, dass zusätzlich zum jetzigen Verfahren von den Bürgern der 
Landeshauptstadt über die Verwendung eines Bürgerbudgets als Bestandteil des Haushalts 
entschieden werden kann.  
 
Der weiterentwickelte Bürgerhaushalt soll erstmalig mit dem Beschluss des Haushaltes des Jahres 
2012 wirksam werden. 
 
 
 

 Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen  

auf der Rückseite 

  

Entscheidungsergebnis  

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS Nr.:   Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   

 



Demografische Auswirkungen:  

 

Klimatische Auswirkungen:  

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 
Begründung: 
 
Damit es zu keiner tiefgreifenden Enttäuschung über die Möglichkeiten des Bürgerhaushaltes kommt, 
bedarf dessen gegenwärtige Form einer Weiterentwicklung. Ziel ist die direkte Entscheidung der 
Bürger über die Verwendung eines neu einzurichtenden Bürgerbudgets.  
Dieses Budget wird zwar zu Lasten geplanter Maßnahmen der Verwaltung gehen; dies wird jedoch 
mehr als ausgeglichen durch die direkte Partizipation der Bürger am Entscheidungsprozess über die 
Verwendung von Steuermitteln und deren Einsatz zur Finanzierung besonders  gewünschter 
Vorhaben.  
 
Es soll ein Verfahrenvorschlag entwickelt werden, wie die bestehenden Votinglisten mit einem Budget 
und einem Zuteilungsmodus versehen werden können. Denkbar wären ein Räumlichkeitsprinzip 
(Stadtteile) ebenso wie ein Platzierungsverfahren (die bestplatzierten Vorschläge stadtweit).  
 
Vorteile hätte die Verteilung nach einem Räumlichkeitsprinzip (Stadtteile), da in diesem Fall 
Diskussion und Entscheidung sehr konkret vor Ort ablaufen würden. Dazu ist ein Verfahren zu 
erarbeiten und der SVV zur Entscheidung vorzulegen, welches regelt: 
 

a) die Unterteilung der Landeshauptstadt in Verwaltungseinheiten, z.B. Stadt- und Ortsteile, 
innerhalb derer über die Verwendung der Mittel entschieden wird, 

b) die Bestimmung der Höhe der Zuführung pro Einwohner in das Bürgerbudget, 
c) das Verfahren der demokratischen Entscheidungsfindung über die Verwendung des 

Bürgerbudgets. 
 
Die Landeshauptstadt Potsdam kann sich mit einer Vorreiterrolle bei der Entwicklung des 
Bürgerhaushaltes weiter profilieren. Eine erfolgreiche Prüfung wird jedoch die enge Abstimmung mit 
der Kommunalaufsicht und darüber hinaus mit der Landespolitik erfordern. 
 
 
 
 



 

Antrag  Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

10/SVV/0887 

 
 öffentlich 
Betreff: 
Bürgerhaushalt Potsdam 
Neuauflage Beteiligungskonzept Bürgerhaushalt Potsdam 

Erstellungsdatum 20.10.2010 

Eingang 902: 20.10.2010 

Einreicher: Stadtverordneter Schüler als Vorsitzender der StVV 
und Beigeordneter fürZentrale Steuerung und Service 

  
 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium   

03.11.2010 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

    X 

 

Beschlussvorschlag:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
 
Das Beteiligungskonzept Bürgerhaushalt Potsdam (siehe Anlage). 
 

 
 
 
gez. Schüler  gez. Exner 
Vorsitzender   Beigeordneter für  
  Zentrale Steuerung und Service 

 Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen  

auf der Rückseite 

  

Entscheidungsergebnis   

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS Nr.:   Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   

 



Demografische Auswirkungen:  

 

Klimatische Auswirkungen:  

 
Finanzielle Auswirkungen?   Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Aufwendungen für die Durchführung des Bürgerhaushaltes in der Landeshauptstadt Potsdam 
(Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien, Internetauftritt, Durchführung der 
Bürgerversammlungen sowie der Projekt- und Redaktionsteamsitzungen etc.) sind im Produkt 
1119100 Zentrale Steuerungsunterstützung enthalten und belaufen sich derzeit jährlich auf ca. 73 
TEUR. Dies entspricht etwa 0,47 EUR je Einwohner und liegt damit im bundesdeutschen 
Durchschnitt. 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 

Begründung:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung (SVV) hat am 31.01.2007 das „Konzept zum 
Beteiligungsverfahren für den Bürgerhaushalt in der Landeshauptstadt Potsdam 2008“ beschlossen. 
Auf der Basis dieses Konzeptes wurden in den Jahren 2007 bis 2010 die Bürgerhaushalte 2008 bis 
2011 durchgeführt. Nach Abschluss eines jeden Bürgerhaushaltes fand mit den Beteiligten 
Bürgerinnen und Bürgern, den Vertretern der SVV und den Verwaltungsmitarbeitern des Projekt- und 
Redaktionsteams eine Evaluierung zur Verbesserung des Verfahrens statt.  
 
Zur Beratung im Lenkungsgremium im Juni und September 2010 wurden die Fraktionen und 
Wählergruppen der SVV eingeladen. In mehreren Sitzungen wurde die vorliegende Fassung des 
Beteiligungskonzeptes erarbeitet (Veränderungen sind farblich markiert und unterstrichen). 
 
Die Überarbeitung fand u.a. auch auf der Grundlage der Ergebnisse der Evaluierungen statt. 
Wesentliche Änderungen sind der Verzicht auf den Bezug „2008“, die Anpassung an bestehende 
Begrifflichkeiten, die Verbesserung von Abläufen und die Aufnahme von aktuellen Beschlusslagen 
(Rechenschaft). Darüber hinaus wurde die Möglichkeit geschaffen, über Investitionen als separaten 
Beteiligungsgegenstand in einem bestimmten Rhythmus zu beraten. 
 
Der Bürgerhaushalt der Landeshauptstadt Potsdam ist national ein gefragtes Beispiel für eine 
erfolgreiche Durchführung. So konnte die Landeshauptstadt Potsdam ihre Erfahrungen u.a. auf dem 
Infotag Bürgerhaushalt der KGSt, auf der Auftaktveranstaltung zum Bürgerhaushalt in Salzwedel, bei 
der Expertenanhörung zum Bürgerhaushalt in Jena, auf dem Bundeskongress 
Haushaltsmodernisierung in Berlin und vor den Finanzausschüssen von Stahnsdorf, Hennigsdorf und 
Blankenfelde-Mahlow weitergeben.  
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